
Erklärung der/des Erziehungsberechtigten 

 

Folgende Bestimmungen für die Landeskonferenz der NRW Jusos vom 02. bis 03. September 2023 in 
Bonn erkenne ich mit der Unterschrift auf diesem Formular an: 

1. Ich gestatte meinem Kind nach Absprache mit der Leitung in Begleitung von mindestens zwei 
anderen Teilnehmer*innen Kurzunternehmungen (max. 8 Stunden) - auch außerhalb des 
Tagungsorts/des Veranstaltungsgeländes - in eigener Verantwortung zu gestalten. 

2. Wir weisen unser Kind nachdrücklich darauf hin, dass er/sie in der Zeit von 22 – 6 Uhr die 
Tagungsstätte/das Veranstaltungsgelände/die Unterkunft nicht verlassen darf (Jugendschutzgesetz). 

3. Mutwillige Beschädigungen werden von der Privathaftpflicht des Schädigers zurückgefordert. 

4. In folgenden Fällen behält sich die Leitung vor, eine/n Teilnehmer*in per Bahn nach Hause zu 
schicken, wobei die Gesamtkosten von der/den Erziehungsberechtigten beglichen werden müssen: 
Verstoß gegen gesetzliche Bestimmungen, Drogenkonsum, mehrfaches Nichteinhalten der 
Freizeitregelungen und –absprachen, bewusste Entziehung von der Aufsichtspflicht der Leitung. 

5. Im Fall der Notwendigkeit eines ärztlichen Eingriffs jeglicher Art erhält die Freizeitleitung die 
Erlaubnis, diesem Eingriff zuzustimmen, sofern ein behandelnder Arzt dies für notwendig hält. 
Ebenfalls ist es der Leitung gestattet, in dringenden Fällen einen Krankentransport/ 
Krankenabtransport zu organisieren. Die Freizeitleitung informiert so schnell wie möglich die/den 
Erziehungsberechtigte*n über Erkrankungen schwerer Art. 

6. Bei schwerwiegenden Erkrankungen bemüht sich die Freizeitleitung um eine schnellstmögliche 
Rückführung. Für diesen Fall muss ein/e Ansprechpartner*in zu Hause angegeben sein (siehe unten). 

7. Meinem Kind ist es gestattet, in Sonderfällen in einem PKW der Leitung mitzufahren (z.B. 
Arztbesuche). 

8. Fotografische und filmischen Aufnahmen meines Kindes, sowie deren Veröffentlichung (z.B. Flyer, 
Social Networks, Website, Zeitung, TV) sind von der Seite der/des Erziehungsberechtigten genehmigt. 

9. Im Fall der Unwirksamkeit einer dieser Regelungen bleiben die anderen Regeln, im Sinne der 
Salvatorischen Klausel nach § 139 BGB, bestehen. 

 

______________________________________________ 

Ort/Datum/Unterschrift der/des Erziehungsberechtigte*n   

______________________________________________ 

Unterschrift des/der Teilnehmer*in  

 

Unter folgender Telefonnummer sind die/der Erziehungsberechtigte*n während der Veranstaltung zu 
erreichen: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

Folgendes ist bei unserem Kind zu beachten (z.B. Allergien, Einnahme von Medikamenten, 
chronische Krankheiten): 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 


